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Publ.-Nr: 00.046.613

Stelle: Regierungsrat

Rubrik: Kanton / Raumplanung

Veröffentlicht: 22.12.2023

Genehmigung von Nutzungsplänen

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 20. Dezember 2023 nachstehenden Nutzungsplan 

genehmigt:

 

Gemeinde Freienwil; Allgemeine Nutzungsplanung, Teiländerung § 9a 

BNO – Bücklihof

 

"1.

Die Allgemeine Nutzungsplanung, Teiländerung § 9a BNO – Bücklihof, beschlossen von der Ge-

meindeversammlung am 28. November 2019 und der Referendumsabstimmung der Gemeinde 

Freienwil am 27. September 2020, wird genehmigt.

 

2.

(...)"

 

Rechtsmittelbelehrung

 

1.

Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit der 

amtlichen Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 

Aarau, Beschwerde geführt werden.

 

Bei der Berechnung der Beschwerdefrist wird der Tag der Publikation nicht mitgezählt. Die Frist 

steht still vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis 

und mit dem 15. August und vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.

2.

Die Beschwerdeschrift ist von der Partei selbst oder von einer Anwältin beziehungsweise einem 

Anwalt zu verfassen, welche(r) gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen 

und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000 zur Vertretung von Parteien vor Gericht 
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berechtigt ist.

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, das heisst, es ist

a) anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und

b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.

Die Beschwerde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn und soweit das Gericht sie gewährt.

3.

Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 oder 2 nicht entspricht, 

wird nicht eingetreten.

4.

Eine Kopie des angefochtenen Entscheids ist der unterzeichneten Beschwerdeschrift beizulegen. 

Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich einzureichen.

5.

Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst, die unterliegende 

Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen 

Anwaltskosten zu bezahlen.

6.

Der Genehmigungsbeschluss und die einschlägigen Akten können während der Beschwerdefrist 

bei der Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, Entfelderstrasse 

22, 5001 Aarau, eingesehen werden.
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